




§7
Benutzungsgebühren 

Für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte sind Gebühren nach der jeweils 
geltenden Satzung über die Gebührenerhebung für die Unterbringung von Personen 
im Obdachlosenheim der Hansestadt Demmin in der jeweils geltenden Fassung zu 
entrichten. 

§8
Sprachformen 

Soweit hier Bezeichnungen, die für alle Geschlechter gelten, in der männlichen 
Sprachform verwendet werden, gelten diese Bezeichnungen auch für Personen aller 
anderen Geschlechtsidentitäten. Die Verwendung der männlichen Sprachform dient 
einzig der besseren Lesbarkeit. 

§9
Inkrafttreten 

1. Diese Satzung tritt am 01.04.2025, spätestens jedoch mit ihrer öffentlichen
Bekanntmachung, in Kraft.

2. Mit dem Datum tritt die Satzung über die Unterhaltung eines Obdachlosenheimes
in der Hansestadt Demmin vom 13.12.1995, zuletzt geändert am 10.12.2014,
außer Kraft.

Hansestadt Demmin, 01.04.2025 

gez. Thomas Witkowski

Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. Soweit beim Erlass 
dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können 
diese nach § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg­
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 
innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. 
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- und 
Bekanntmachungsvorschriften. 

Hansestadt Demmin, 01.04.2025

gez. Thomas Witkowski

Bürgermeister


